
lassen bleibe, über den Verbleib ihres Kindes zu entschei
den. Es sei ihr nicht schlechthin zuzumuten, unter allen 
Umständen das Kind in eine Krippe zu bringen oder seine 
Wartung und Pflege Dritten zu überlassen, es sei denn, 
sie verzichte darauf, das Kind zunächst selbst zu betreuen, 
oder die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kindeseltern 
zwängen §ie zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Im vor
liegenden Falle ließen die Einkommensverhältnisse des 
Klägers es jedoch zu, daß die Verklagte von ihrem Recht, 
das Kind selbst zu betreuen, Gebrauch machen könne. Es 
erübrige sich daher, auf das Weitere Vorbringen des Klä
gers, nämlich daß die Verklagte arbeitsfähig sei und ge
nügend Arbedtsmöglichkeiten habe, daß Kinderkrippen vor
handen seien oder daß die Mutter der Verklagten das Kind 
betreuen könne, näher einzugehen.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts, der mit Verletzung des § 13 EheVO 
und des § 139 ZPO begründet wird. Der Antrag hatte 
Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Bezirksgericht geht in seiner Entscheidung von 

der unrichtigen Rechtsauffassung aus, daß der geschie
denen sorgeberechtigten Ehefrau, wenn sie ihr eheliches 
Kleinkind selbst betreuen will, in jedem Falle ein UnT 
terhaltsanspruch gegen den geschiedenen Ehemann 
zugebilligt werden müsse, vorausgesetzt, daß dessen 
Einkommensverhältnisse eine Unterhaltsleistung an sie 
zulassen. Diese Auffassung findet im Gesetz keine 
Stütze.

Die EheVO bestimmt in § 13 Abs. 1, daß ein Ehegatte 
dem anderen Teil für eine Übergangszeit, jedoch nicht 
für länger als zwei Jahre nach Rechtskraft der Schei
dung, angemessenen Unterhalt zu gewähren hat, wenn 
jener ganz oder teilweise außerstande ist, seinen Unter
halt nach der Scheidung aus seinen eigenen Arbeits
einkünften oder aus sonstigen Mitteln zu bestreiten. Die 
Entscheidung hierüber muß jedoch, so verlangt es das 
Gesetz, unter Berücksichtigung aller Umstände getroffen 
werden. Daraus ergibt sich, daß das Gericht in jedem 
Fall umfassend und sorgfältig zu prüfen hat, ob der 
einen Unterhaltsanspruch geltend machende Teil ganz 
oder teilweise außerstande ist, seinen Unterhalt aus 
seinen eigenen Arbeitseinkünften oder aus sonstigen 
Mitteln zu bestreiten, und ob die verlangte Unterhalts
gewährung unter Berücksichtigung aller im Scheidungs
verfahren festgestellten Umstände gerechtfertigt er
scheint. Diese Prüfung kann jedoch nur dann zu einem 
richtigen Ergebnis führen, wenn das Gericht dabei von 
dem in der genannten Gesetzesbestimmung zum Aus
druck kommenden Grundsatz ausgeht, daß nach der 
Ehescheidung sich jeder Ehegatte selbst zu unterhalten 
hat. Dieser Grundsatz erfährt in der Deutschen Demo
kratischen Republik seine Berechtigung dadurch, daß 
jedem arbeitsfähigen Bürger ein seinen Kenntnissen 
und Fähigkeiten entsprechender Arbeitsplatz garantiert 
ist und daß andererseits auch jeder arbeitsfähige Bürger 
der Gesellschaft gegenüber die Verpflichtung hat, durch 
seine Arbeit zu der weiteren Entwicklung unserer 

■Volkswirtschaft und zum Aufbau des Sozialismus bei
zutragen. Das Gesetz trägt dem Grundsatz, daß nach 
der Scheidung sich jeder Ehegatte selbst unterhalten 
soll, dadurch Rechnung, daß es dem nicht berufstätigen 
Ehegatten, insbesondere der geschiedenen bisherigen 
Hausfrau und sorgeberechtigten Mutter, durch eine zeit
lich begrenzte Unterhaltsgewährung die Möglichkeit er
öffnet, sich an der gesellschaftlichen Arbeit zu beteili
gen, und ihm gleichzeitig den Übergang zur Berufs
tätigkeit erleichtert. Wenn das Gesetz die Höchstdauer 
dpr Unterhaltsgewährung in § 13 Abs. 1 der EheVO auf 
zwei Jahre begrenzt, so geht es davon aus, daß es inner
halb dieser Zeit jedem arbeitsfähigen und arbeitswilli
gen Bürger in unserer Republik möglich ist, für die Be
friedigung seines Lebensbedarfs aus eigenen Arbeits
einkünften Sorge zu tragen.

Schon aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß die 
eingangs erwähnte Rechtsauffassung des Bezirksgerichts 
nicht zutreffend sein kann. Auch wenn aus der geschie
denen Ehe noch ein Kleinkind vorhanden ist, muß stets 
geprüft werden, ob oder gegebenenfalls auf wie lange 
Zeit der geschiedene sorgeberechtigte Teil durch die er
forderliche Betreuung dieses Kindes ganz oder teilweise 
daran gehindert wird, seinen Unterhalt aus eigenen 
Arbeitseinkünften oder aus sonstigen Mitteln zu be
streiten.

Die gegenteilige Ansicht des Bezirksgerichts, daß dem 
sorgeberechtigten Teil im Falle des Vorhandenseins 
eines Kleinkindes schlechthin ein Unterhaltsanspruch 
zuzubilligen sei — vorausgesetzt, daß er die Betreuung 
des Kindes selbst durchführen will und die wirtschaft
lichen Verhältnisse des anderen Teils eine Unterhalts- 
leistung zulassen —, findet auch nicht etwa im Abs. 2 
des § 13 EheVO ihre Begründung. Dort wird lediglich 
bestimmt, daß der Unterhaltsanspruch des geschiedenen 
Ehegatten an die Voraussetzung geknüpft ist, daß die 
Eheleute mindestens ein Jahr zusammengelebt haben. 
Von d i e s e m  Erfordernisse kann zwar abgesehen wer
den, s o w e i t  besondere Umstände, wie zum Beispiel 
die Geburt eines Kindes, dies rechtfertigen. Keinesfalls 
wird aber damit zum Ausdruck gebracht, daß wegen 
der Geburt und des Vorhandenseins eines Kindes, sei es 
auch eines Kleinkindes, der geschiedenen Ehefrau 
schlechthin ein Unterhaltsanspruch zuzubilligen ist.

Wenn also das Bezirksgericht zur Begründung seiner 
Entscheidung ausführt, daß es jeder sorgeberechtigten 
Mutter überlassen bleiben müsse, über den Verbleib 
ihres Kindes zu entscheiden, und daß es das selbstver
ständliche Recht einer jeden Frau sei, die Betreuung 
des Kindes zunächst selbst durchzuführen, so vermögen 
seine Ausführungen in dieser allgemeinen Formulierung 
nicht zu überzeugen. Das Bezirksgericht übersieht dabei, 
daß die Ausübung des Rechts, das Kind selbst zu be
treuen, stets mit dem bereits erwähnten im § 13 EheVO 
zum Ausdruck kommenden Grundsatz, daß nach der 
Ehescheidung jeder Ehegatte sich selbst zu unterhalten 
hat, in Einklang gebracht werden muß. Sie darf nicht 
in Widerspruch geraten mit der politisch-moralischen 
Pflicht eines jeden arbeitsfähigen Bürgers unserer Re
publik, durch seine Arbeit zum Aufbau des Sozialismus 
und zur Festigung unseres Staates und seiner Gesell
schaftsordnung beizutragen. Andernfalls würde der ge
schiedenen Ehefrau zugemutet werden, auf die ihr ge
botenen vielseitigen beruflichen Entwicklungsmöglich
keiten zu verzichten und damit in einer langdauernden 
wirtschaftlichen Abhängigkeit vom geschiedenen Ehe
mann zu verharren. Zur Überwindung einer so unwür
digen, aus der Zeit des Kapitalismus herrührenden 
Stellung der geschiedenen Ehefrau hat unser Staat be
reits große Anstrengungen unternommen. Nicht zuletzt 
sei in diesem Zusammenhang die großzügige Schaffung 
von Kinderkrippen, Horten und Kindergärten, die Ein
führung der Schulspeisung usw. erwähnt. Dabei soll 
nicht übersehen werden, daß in Ansehung der vom 
Faschismus hinterlassenen ungeheuren Zerstörungen 
und wirtschaftlichen Schwierigkeiten es noch nicht über
all und in jeder Hinsicht gelungen ist, die der berufs
tätigen alleinstehenden Frau und Mutter zukommende 
Unterstützung zu verwirklichen. Dazu bedarf es weiter
hin großer Anstrengungen, zu deren Überwindung aber 
auch sie selbst durch ihre Arbeit beitragen kann und, 
soweit die Umstände dies erlauben, auch beitragen muß.

Auf Grund dieser Erwägungen hätte das Bezirks
gericht keinesfalls zu der Schlußfolgerung gelangen 
dürfen, daß es sich erübrige, auf das weitere Vorbringen 
des Klägers, nämlich daß die Verklagte genügende Ar
beitsmöglichkeiten habe, daß Kinderkrippen für die 
Unterbringung des Kindes vorhanden seien und daß 
auch die Lebensweise der Verklagten auf eine angemes
sene Pflege und Betreuung des Kindes durch andere, 
der Verklagten verwandtschaftlich nahestehende Per
sonen schließen lasse, näher einzugehen.

In diesem Zusammenhang können auch die Ausfüh
rungen des Bezirksgerichts, daß nach seiner Ansicht eine 
möglichst lange Betreuung durch seine Mutter nicht 
zuletzt im Interesse des Kindes liege, in -dieser All
gemeinheit nicht unwidersprochen bleiben. Bekanntlich 
sind die zur Unterstützung berufstätiger Mütter errich
teten Kinderkrippen und Kindergärten durchaus zur 
Pflege und Betreuung eines Kindes geeignet, ohne daß 
darunter die mütterliche Fürsorge eine Beeinträchtigung 
erleidet. Eine Gewähr dafür bieten insbesondere die 
sorgfältige Ausbildung des in diesen Anstalten tätigen 
Personals und die großzügige materielle Ausstattung 
dieser Einrichtungen. Die Pflege und Betreuung der 
Kinder durch sie ist im Verhältnis zur elterlichen Er
ziehung keineswegs ein zweitrangiger und minderer Er
satz, sondern leistet bei ihrer Ausübung wertvolle und 
wirksame Hilfe und Unterstützung.
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